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1. Grundlagen 
 
1.1 Veranlassung 
 
Hagel, Sturm und Starkregen bestimmen in den letzten Jahren zunehmend das Wettergeschehen in 
den Sommermonaten und halten die Menschen in Atem. Meldungen von lokal begrenzten Sturzfluten 
und Überschwemmungen mit katastrophalen Auswirkungen häufen sich in den Medien. Nach sehr kur-
zen intensiven Niederschlägen scheint das Wasser im Bergland von überall her zu kommen, vom Him-
mel, aus der Kanalisation, von Feldern und Wegen und aus kleinen Bächen, die sich plötzlich in rei-
ßende Flüsse verwandeln. 
 
Starkregen stellt ein schwer kalkulierbares Überschwemmungsrisiko dar, da er plötzlich und meist ohne 
Vorwarnzeit auftritt. Die dabei entstehenden Sturzfluten entwickeln extreme Strömungskräfte und reißen 
daher vieles auf ihrem Fließweg mit. Sie erodieren wertvollen Ackerboden, welcher nach dem Abfluss 
des Wassers als Schlamm in den Straßen, Grundstücken oder gar Gebäuden zurückbleibt. Sie trans-
portieren große Mengen an Treibgut, wie Holz aus Waldgebieten und den Uferstreifen, Heuballen, 
Brennholz, Garteninventar oder sogar Autos. Das Material verstopft Verrohrungen, Brücken und Zäune 
und führt durch Anprall zu Zerstörung von Gebäude und Infrastruktur.  
 
Dringt das Wasser in Keller und Wohnungen ein, sind Menschenleben ebenso wie Hausrat und Gebäu-
detechnik gefährdet. Insbesondere durch aufschwimmende oder zerstörte Heizöltanks oder durch den 
Austritt anderer wassergefährdender Stoffe kommt es zu erheblichen Schäden an der Umwelt und den 
betroffenen Immobilien. Wenn derartige Gefahren unterschätzt werden und keine Vorsorge getroffen 
wurde, kann dies zu hohen Schäden führen. 
 
Bereits in der Vergangenheit traten in der Verbandsgemeinde Alzey-Land Starkregen- und Hochwas-
serereignisse auf, welche Schäden an privaten und öffentlichen Gebäuden, aber auch an Infrastruktur 
zur Folge hatten. Die Erfahrungen der Anwohner der einzelnen Gemeinden bilden eine wichtige Grund-
lage zur Erarbeitung eines örtlichen Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzeptes und sollen dazu 
beitragen, das Schadenspotenzial nachhaltig zu senken. 
 
Die igr GmbH wurde von der Verbandsgemeinde Alzey-Land mit der Erarbeitung eines Hochwasser- 
und Starkregenvorsorgekonzept für die 17 Ortsgemeinden  
 
Albig Gau-Heppenheim 
Bechtolsheim Gau-Odernheim, Gau-Köngernheim 
Biebelnheim Kettenheim 
Bornheim Lonsheim 
Eppelsheim Mauchenheim 
Esselborn Nieder-Wiesen 
Flonheim, Uffhofen Offenheim 
Framersheim Wahlheim 
Freimersheim  

 
beauftragt. 
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1.2 Ziel des örtlichen Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzeptes 
 
Ziel des Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzeptes ist die Erarbeitung von Maßnahmen aus ver-
schiedenen Handlungsbereichen der Hochwasservorsorge, welche geeignet sind, auch bei Starkregen 
Schäden zu reduzieren oder sogar zu verhindern. Die Basis des Konzeptes stützt sich auf die Erfahrun-
gen von betroffenen Einwohnern der Verbandsgemeinde. 
 
Das Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept soll Handreichung für die Gemeinde und ihre Bürger 
sein, um künftig das örtliche Risiko bei Starkregen und Hochwasser besser einschätzen zu können und 
somit das Schadenspotenzial langfristig zu senken. Es soll für jeden Einzelnen, die Feuerwehr und die 
(Verbands-) Gemeinde Handlungsoptionen aufzeigen, um sich besser auf Starkregenhochwasser vor-
bereiten zu können.  
 
Viele Maßnahmen sind nur in bis zu einer bestimmten Stärke eines Regenereignisses wirksam oder 
wirtschaftlich umsetzbar. Sie werden, wie z.B. die Kanalisation auf einen bestimmten maximalen Abfluss 
bemessen. Bei größeren Abflussmengen versagen Sie bzw. sind kein Wirksamer Schutz mehr. Allge-
mein wird die Wirksamkeit wie unter Abbildung 1 dargestellt eingeteilt. 
 

 
Abbildung 1 Wirksamkeit von Maßnahmen Quelle: Leitfaden Starkregen vom BBSR 

 
Es gibt auch Maßnahmen, welche die Wirksamkeit verbessern bzw. verlängern, z. B. können Verkehrs- 
und Freiflächen nicht nur für einen temporären Einstau, sondern auch für eine gezielte Ableitung (Not-
abflussweg) genutzt werden. Nicht alle Maßnahmen sind überall umsetzbar und die öffentliche Infra-
struktur muss vielen unterschiedlichen Anforderungen auch gerecht werden. Hier wäre z. B die Ver-
kehrssicherheit und die Barrierefreiheit genannt. Daher muss den Betroffenen und Akteuren die Tatsa-
che aufgezeigt werden, dass auch die besten Vorsorgemaßnahmen eine Überflutung nicht gänzlich 
verhindern können. Es muss auch weiterhin mit Überflutung gerechnet werden, sodass insbesondere 
die Eigenvorsorge der Betroffenen hier einen wichtigen Beitrag zur Schadensminimierung leisten kann. 
Aber egal welche Maßnahmen auch ergriffen werden, bei einem Extremereignis hilft nur, wie man heute 
sagt, ein ausreichendes Maß an Resilienz.  
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1.3 Aufgabenstellung 
 
lm Rahmen des Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzeptes sollen folgende Handlungsbereiche 
berücksichtigt werden: 
 

- Optimierung der Warnungen bei Extremwetter 

- Optimierung der Gefahrenabwehr und des Katastrophenschutzes 

- Ergänzung des Alarm- und Einsatzplanes Hochwasser um ein gemeindliches Notfallkonzept mit In-
formation und Hilfe der Betroffenen 

- Gewässerunterhaltung und -renaturierung 

- Identifizierung von Engstellen und Gefahrenpunkten in der Ortslage 

- Vermeidung von Erosion und Schlammeintrag in die Ortslagen durch Optimierung der Außenge-
bietswasserführung 

- Schadlose Ableitung von wild abfließendem Wasser 

- Wasserrückhalt in der Fläche 

- Technische Schutzmaßnahmen 

- Überflutungsangepasstes Planen und Bauen 

- Maßnahmen zum Eigenschutz, wie Elementarschadensversicherung 

- Objektschutz und Verhaltensregeln im Hochwasserfall 

- Aufrechterhaltung der Ver- und Entsorgung 
 
Die Erarbeitung der Lösungen für die genannten Bereiche soll gemeinsam mit den betroffenen Bürgern 
und Trägern öffentlicher Belange erfolgen. 
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1.4 Datengrundlagen 
 
Basis für die Erstellung des Vorsorgekonzeptes sind neben den Erkenntnissen aus den Ortsbegehun-
gen und Bürgerbeteiligungen folgende frei verfügbare Informationsquellen: 
 

- Bodenerosionskarten ABAG des Landesamtes für Geologie und Bergbau (https://mapclient.lgb-
rlp.de//?app=lgb&view_id=23) 

- Risikokarten HQ10, HQ100 und HQextrem der Wasserwirtschaftsverwaltung Rheinland-Pfalz 
(https://hochwassermanagement.rlp-umwelt.de/servlet/is/200041/) 

- Digitale Orthophotos und DTK 5 (https://lvermgeo.rlp.de/de/geodaten/opendata/) 
 
Weiterhin wurden die folgenden Daten verwendet: 
 

- Für die Abbildungen werden teilweise Grundlagen des Landesamtes für Vermessung und Geoba-
sisinformation Rheinland-Pfalz (LVermGeo) verwendet: ©GeoBasis-DE/LVermGeoRP2021,  
dl-de/by-2-0, www.lvermgeo.rlp.de [Daten bearbeitet] 

- Hochwasservorsorge durch Flussgebietsentwicklung, Starkregen-Infopaket des Landesamtes für 
Umwelt Rheinland-Pfalz 

- Starkregen-Fließlinien als Rasterdaten und überflutungsgefährdete Bereiche als Polygon, Landes-
amt für Umwelt Rheinland-Pfalz. 

- Karten und Daten zu den Regenereignissen stammen von kachelmannwetter.com. 

- Siekmann, T.: Methodik zur Priorisierung von Maßnahmen der Sturzflutvorsorge, 2018 

- Leitfaden Starkregen - Objektschutz und bauliche Vorsorge ISBN 978-3-87994-239-8 

- Broschüre: Starkregen - Was können Kommunen tun? (IBH RLP und WBW GmbH)  

- Die verwendeten Fotos sind eigene Aufnahmen, die im Rahmen der Begehungen aufgenommen 
wurden, wenn nicht gesondert am Bild eine Quelle angegeben ist. 

- Hochwasserschutzfibel Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat Dezember 2018 
https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/veroeffentlichungen/ministerien/bmi/verschiedene-
themen/2019/hochwasserschutzfibel.html 

- https://www.umweltbundesamt.de/themen/boden-landwirtschaft/bodenbelastungen/erosion#boden-
erosion-durch-wasser-eine-unterschatzte-gefahr 
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2. Rechtlicher Rahmen Gewässer und Niederschlagswasser 
 
Die Verantwortlichkeiten im Bereich des Hochwasserschutzes und im Umgang mit Niederschlagswas-
ser sind vielschichtig und die Grenzen nicht immer klar, daher wird in diesem Kapitel auf die Grundsätze 
eingegangen. Für Einzelfälle können immer aus Abwägungsgründen oder Sonderregeln auch andere 
Schlussfolgerungen abgeleitet werden. 
 
 
2.1 Niederschlagswasser 
 
�$�O�O�J�H�P�H�L�Q���Z�L�U�G���E�H�L���1�L�H�G�H�U�V�F�K�O�D�J�V�Z�D�V�V�H�U���]�Z�L�V�F�K�H�Q���$�E�Z�D�V�V�H�U���X�Q�G���Ä�Z�L�O�G�� �D�E�I�O�L�H�‰�H�Q�G�H�P�³�� �:�D�V�V�H�U���X�Q�W�H�U��
schieden.  
 
Für wild abfließendes Wasser gilt nach § 37 Wasserhaushaltsgesetz (WHG): 
 
"(1) Der natürliche Ablauf wild abfließenden Wassers auf ein tiefer liegendes Grundstück darf nicht zum 
Nachteil eines höher liegenden Grundstücks behindert werden. Der natürliche Ablauf wild abfließenden 
Wassers darf nicht zum Nachteil eines tiefer liegenden Grundstücks verstärkt oder auf andere Weise 
verändert werden. 
(2) Eigentümer oder Nutzungsberechtigte von Grundstücken, auf denen der natürliche Ablauf wild ab-
fließenden Wassers zum Nachteil eines höher liegenden Grundstücks behindert oder zum Nachteil ei-
nes tiefer liegenden Grundstücks verstärkt oder auf andere Weise verändert wird, haben die Beseitigung 
des Hindernisses oder der eingetretenen Veränderung durch die Eigentümer oder Nutzungsberechtig-
ten der benachteiligten Grundstücke zu dulden. Satz 1 gilt nur, soweit die zur Duldung Verpflichteten 
die Behinderung, Verstärkung oder sonstige Veränderung des Wasserabflusses nicht zu vertreten ha-
ben und die Beseitigung vorher angekündigt wurde. Der Eigentümer des Grundstücks, auf dem das 
Hindernis oder die Veränderung entstanden ist, kann das Hindernis oder die eingetretene Veränderung 
auf seine Kosten auch selbst beseitigen." 
 
Zusätzlich regelt § 37 Nachbarrechtsgesetz (LNRG), dass bauliche Anlagen das Niederschlagswasser 
nicht auf Nachbargrundstücke ableiten dürfen. 
 
Ein Streitpunkt ist oft die Zuständigkeit für Niederschlagswasser auf Wirtschaftswegen im Außenbe-
reich. Ein Urteil des Verwaltungsgerichtes in Mainz vom 09.10.2019 legt fest, dass es ausreichend ist, 
das auf einem schmalen landwirtschaftlichen Wirtschaftsweg im Außenbereich anfallende Nieder-
schlagswasser in der unbefestigten Wegfläche oder in Wegrandstreifen zu versickern. Eine gesonderte 
Betrachtung des dem Weg wild zuströmenden Niederschlagswassers erfolgt nicht. Dieses ist nach § 59 
Landeswassergesetz (LWG) beseitigungspflichtig. Dementsprechend sollten Gemeinden und andere 
öffentliche Akteure prüfen, inwieweit die Straßenentwässerung für das auf Straßen und Wegen anfal-
lende und mit diesem abfließenden Niederschlagswasser ausreichend dimensioniert ist. 
 
Jede Gemeinde ist bei der Ausweisung neuer Baugebiete verpflichtet, geeignete Vorkehrungen gegen 
Überschwemmungen zu treffen, die durch den Bebauungsplan verursacht werden. Das bedeutet, dass 
keine Verschlechterung der Situation eintreten darf. Es besteht aber keine öffentlich-rechtliche Ver-
pflichtung, eine Hochwasserfreiheit zu garantieren.  
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An dieser Stelle sei auf § 5 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz verwiesen, wonach jede durch Hochwasser 
betroffene Person im Rahmen des Möglichen und Zumutbaren verpflichtet ist, geeignete Vorsorgemaß-
nahmen zu treffen. 
 
 
2.2 Abwasser 
 
Nach § 54 Abs. 1 WHG ist Niederschlagswasser dann Abwasser, wenn es aus dem Bereich von be-
bauten oder befestigten Flächen abfließt und zum Fortleiten gesammelt wird.  
 
Nach § 55 Abs. 2 WHG soll Niederschlagswasser ortsnah versickert, verrieselt oder direkt oder über 
eine Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet werden. 
 
Nach § 59 LWG (Landeswassergesetz) ist der Baulastträger der Verkehrsanlage für die Beseitigung 
des Niederschlagswassers, das auf den Verkehrsanlagen anfällt, sowie mit diesem abfließenden Was-
ser, verantwortlich. Für Rheinland-Pfalz sind das nach § 12 LStrG (Landesstraßengesetz) für Landes-
straßen das Land, für Kreisstraßen die Landkreise und kreisfreien Städte und für Gemeindestraßen die 
Gemeinden. Bei Ortsdurchfahrten von Landes- oder Kreisstraßen sind Gemeinden ab 80 000 Einwoh-
ner Straßenbaulastträger. Anfangs- und Endpunkte der Ortsdurchfahrten werden von der Straßenbau-
behörde festgesetzt. 
 
In Verbandsgemeinden ist nach § 68 (2) Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz die Verbandsgemeinde für 
alle Aufgaben, die den Ortsgemeinden nach Landesstraßengesetz im Bereich der Straßenbaulast ob-
liegen, verantwortlich. Die Aufwendungen trägt die Ortsgemeinde. Dies gilt auch für gemeindliche Wirt-
schaftswege. 
 
 
2.3 Gewässerunterhaltung und Zuständigkeiten 
 
Leitbild für die Pflege und Entwicklung der Gewässer ist das vom Menschen unbeeinflusste Oberflä-
chengewässer. 
 
Maßnahmen im Rahmen der Hochwasservorsorge sollen außerorts die Verzögerung des Abflusses und 
den Rückhalt von Treibgut sowie innerorts die Freihaltung von Abflusswegen fördern. Gewässerunter-
haltung und Gewässerentwicklung sind Pflichtaufgaben der kommunalen Selbstverwaltung. 
 
Die Unterhaltungslast trägt nach § 35 LWG bei Gewässern I. Ordnung das Land (Ausnahme Bun-
deswasserstraßen), II. Ordnung die Landkreise und kreisfreien Städte und III. Ordnung die kreisfreien 
Städte, verbandsfreien Gemeinden und Verbandsgemeinden. Ausnahmen sind in § 35 Abs. 3 und 4 
LWG geregelt. Dazu gehört, dass die Unterhaltungslast für künstliche und stehende Gewässer den 
Eigentümern der Gewässer- bzw. der Anliegergrundstücke obliegt, sodass insoweit die Unterhaltungs-
last auch bei einer Ortsgemeinde oder Privatpersonen liegen kann. 
 
Keine Aufgabe der Gewässerunterhaltung ist die Erhaltung von (baulichen) Anlagen in oder am Gewäs-
ser, die keine wasserwirtschaftliche Bestimmung haben. Verantwortlich dafür, diese in genehmigten 
Zustand zu erhalten, ist der Eigentümer oder Betreiber. 
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In § 36 WHG wird geregelt, dass Anlagen in, an oder über einem Gewässer so zu errichten, unterhalten 
und stillzulegen sind, dass keine schädlichen Gewässerveränderungen zu erwarten sind und die Ge-
wässerunterhaltung nicht mehr erschwert wird als unvermeidbar. In § 31 LWG ist festgelegt, dass dies 
Anlagen betrifft, die bei Gewässern I. und II. Ordnung weniger als 40 m und bei Gewässern III. Ordnung 
weniger als 10 m von der Uferlinie entfernt sind oder von denen Einwirkungen auf das Gewässer aus-
gehen können. 
Diese Anlagen bedürfen einer Genehmigung. Zuständig ist die Untere Wasserbehörde oder bei Gebäu-
den, die einer baurechtlichen Genehmigung bedürfen, die für die Erteilung der Baugenehmigung zu-
ständige Behörde. 
 
Bilden Anlagen, die nicht öffentliche Verkehrsanlagen sind, zugleich das Ufer des Gewässers, obliegt 
dem Inhaber neben der Unterhaltung der baulichen Anlagen auch die Gewässerunterhaltung für den 
Teil des Gewässers, der unmittelbar an die Anlage angrenzt. 
Mehrkosten, die dem Gewässerunterhaltungspflichtigen durch Anlagen am Gewässer (auch öffentliche 
Verkehrsanlagen) bei der Unterhaltung entstehen, sind vom Baulastträger zu erstatten.  
 
Kommt ein privater Gewässerunterhaltungspflichtiger bzw. Anlagenunterhaltungspflichtiger seinen ge-
setzlichen Verpflichtungen nicht nach, hat der für dieses Gebiet zuständige öffentlich-rechtliche Aufga-
benträger die wasserwirtschaftlich notwendigen Maßnahmen im Wege der Ersatzvornahme durchzu-
führen, und zwar auf Kosten des (eigentlich) Verpflichteten (§ 39 LWG, § 32 Abs. 4 LWG).1  
 
Nach §38a WHG müssen Eigentürmer und Nutzungsberechtigte auf Flächen innerhalb eines Abstandes 
von 5m landseits der Böschungsoberkante von Gewässern ganzjährig eine geschlossene Pflanzdecke 
erhalten, wenn die Hangneigung im Abstand von 20m zum Gewässer durchschnittlich 5% beträgt. Wich-
tig ist hierbei, dass Gewässer nach WHG ständig oder zeitweilig in Betten fließendes oder stehendes 
oder aus Quellen wild abfließendes Wasser sind. Hiervon ausgenommen sind durch das Landeswas-
sergesetz nur die Straßenseitengräben, die Bestandteil öffentlicher Straßen sind, weshalb der §38a 
auch für alle Entwässerungsgräben und privaten Straßenseitengräben Anwendung findet! 
 
In vielen Ortslagen wird und wurde an, über und in Gewässern gebaut. Diese Anlagen haben zum Teil 
einen erheblichen Einfluss auf das Abflussgeschehen und erhöhen häufig die Überflutungsgefährdung 
und Schadenspotenziale erheblich. In entsprechenden Ortslagen sollte, wenn nicht schon erfolgt, zur 
Klärung der Fragen wie der Zustand des Gewässers ist, was für Anlagen vorhanden und ob diese in 
einem genehmigten Zustand sind etc. eine Gewässerschau nach § 101 Landeswassergesetz erfolgen. 
Hierfür ist die SGD zuständig.  
 
 
2.4 Gesetzliche Überschwemmungsgebiete  
 
In Abbildung 2 sind die Überschwemmungsgebiete (nachrichtlich und festgesetzt) dargestellt. In gesetz-
lich festgesetzten Überschwemmungsgebieten unterliegt die Nutzung der Flächen bestimmten Be-
schränkungen. Geregelt sind die Überschwemmungsgebiete im WHG (§§ 76 - 78) und im LWG (§§ 83 
.84). Nach § 76 WHG müssen mindestens die Flächen als Überschwemmungsgebiet ausgewiesen wer-
den, welche statistisch einmal in 100 Jahren von einem Hochwasserereignis betroffen sind.  

 
1 https://www.kommunalbrevier.de/kommunalbrevier/gemeindeordnung-gemo/3-kapitel-besondere-bestim-

mungen-fuer-verbandsgemeinden-und-ortsgemeinden/68-Wahrnehmung-gemeindlicher-und-staatlicher-
Aufgaben/ 
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Das Ausweisen neuer Baugebiete und die Errichtung und Erweiterung von baulichen Anlagen in Über-
schwemmungsgebieten sind grundsätzlich verboten (§ 78 Abs. 1 Wasserhaushaltsgesetz). Auch inner-
halb von Ortschaften, die in Überschwemmungsgebieten liegen, gelten Beschränkungen. Von dem Bau-
verbot kann durch die zuständigen Behörden im Einzelfall unter bestimmten Bedingungen abgewichen 
werden. Ggf. entstehende nachteilige Auswirkungen sind in jedem Fall auszugleichen. 

 
  

Abbildung 2 gesetzliche Überschwemmungsgebiete des Weidasserbach innerhalb der Ortschaft 
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2.5 Starkregenvorsorge in der Planung 
 
Am 01. September 2021 ist der bundesweite Raumordnungsplan für den Hochwasserschutz (BRPH) in 
Kraft getreten. Er trifft Regelungen zum Hochwasserrisikomanagement in Bezug auf Siedlungsentwick-
lung und kritische Infrastrukturen, aber auch z.B. zur Freihaltung von Retentionsflächen. 
 
Im Flächennutzungsplan sollte auf die Gefahren durch Starkregenereignisse hingewiesen werden. Im 
BauGB § 5 Abs. 3 Nr. 1 heißt es: 
�Ä 
(3) Im Flächennutzungsplan sollen gekennzeichnet werden: 

1. Flächen, bei deren Bebauung besondere bauliche Vorkehrungen gegen äußere Ein-
wirkungen oder bei denen besondere bauliche Sicherungsmaßnahmen gegen Natur-
gewalten erforderlich sind; 

�Ä 
Erfolgt dies wider besseres Wissen nicht, könnten sich im Schadensfall Haftungsrisiken ergeben.  
Daher sollte auf bekannte Problembereiche hingewiesen und die Ergebnisse von Gefährdung und Risi-
koanalysen berücksichtigt werden.  
 
Auch über § 5 Abs. 4a ergibt sich die Verpflichtung Überschwemmungsgebiete, Hochwasserentste-
hungsgebiete bzw. Risikogebiete im Sinne des WHG im Flächennutzungsplan zu vermerken.  
 
Um Vorsorgemaßnahmen in den Flächennutzungsplan zu integrieren, bestehen verschiedene Möglich-
keiten. Diese können der Retentionsraumsicherung und -erweiterung, dem Rückhalt von Niederschlags-
wasser in der Fläche sowie der Verringerung des Schadenspotenzials dienen. 
 
Insbesondere die Festsetzung von Ortsrandbegrünungen und Gewässerrandstreifen mit Retentions-
funktion, Anpassung an den Klimawandel (Microklima etc.) und ggf. Naherholung ist hier zu empfehlen.  
 
Die Gemeinden sollten ihre Bebauungspläne umsetzen und auch die privaten Akteure zur Umsetzung 
verpflichten, sonst ist auch die beste Planung wirkungslos und es verfestigt sich der Eindruck, dass 
Festsetzungen und Bestimmungen einfach ignoriert werden können. Entsprechend sollte den Grünfest-
setzungen im Bebauungsplan Nachdruck durch ein Pflanzgebot nach §178 BauGB verliehen werden.  
Im Rahmen der Starkregenvorsorge allgemein sollte in den Gemeinden mehr auf die tatsächlich versie-
gelte Fläche geachtet werden und ob hier die Festsetzungen (mit denen auch die Entwässerung be-
messen wurde) eingehalten werden, da ansonsten die Anlagen schon aufgrund der tatsächlichen Aus-
führung unterdimensioniert sind und dementsprechend Überflutungen schneller eintreten.  
Hierzu ist insbesondere zu beachten, dass Terrassen (auch aus Holz) oder (großflächige) Kies- bzw. 
Schotterflächen bei der Ermittlung der nach § 19 BauNVO zulässigen Grundflächenzahl (GRZ) zu be-
rücksichtigen sind, da sie den Boden überdecken und eine bodenrechtliche Relevanz (im Sinne erheb-
licher Auswirkungen auf Bodenflora und -fauna) besitzen (siehe Urteil Verwaltungsgericht Hannover 
vom 26.11.2019 �± Aktenzeichen: 4 A 12592/17).  
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3. Situation in Kettenheim 
 
Kettenheim liegt unterhalb von Wahlheim am Weidasserbach. Der Weidasserbach hat seinen Ursprung 
in der Gemeinde Ilbesheim und fließt in Richtung Nordosten der Selz zu. Die Bahnlinie, welche den Ort 
im Norden umfährt, bildet eine Begrenzung zu den nördlich liegenden �+�D�Q�J�O�D�J�H�Q���G�H�V���Ä�6�F�K�H�O�P�H�Q�³, wel-
cher großflächig als Weinberg genutzt wird. Hierdurch wird oberirdisch abfließendes Niederschlagswas-
ser von den Hanglagen im Bereich der Bahnentwässerungsanlagen und Wegedurchführungen kon-
zentriert. 
Der Weidasserbach fließt verrohrt durch Kettenheim und ist mit einer Straße überbaut. 
Die südlich der Ortslage liegenden Hanglagen werden zum großen Teil ackerbaulich genutzt. Von die-
sen Flächen fließt Niederschlagswasser bei Starkregen an mehreren Stellen zu. 
Schäden sind hier im Bereich der Bahnhofstraße bekannt durch rückseitig (aus Süden von den Hang-
lagen) zufließendes Niederschlagswasser.  
Auch an den Gebäuden der Wiesenmühle ist es zu Schäden gekommen. Hier handelte es sich zum Teil 
um Überflutung aufgrund von Rückstau des Weidasserbaches und zum anderen um Starkregenzuflüsse 
aus Richtung Norden (Richtung L445), welche über den Wirtschaftsweg den Gebäuden zugeströmt 
sind. 
 
In Abbildung 3 sind hellblau die im HoWaRüPo-Projekt ermittelten potenziellen Überflutungsbereiche in 
den Auen dargestellt und rosa die nach Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie ermittelten Überflu-
tungsbereiche bei einem HQ 100 (ein Hochwasser welches statistisch alle 100 Jahre auftreten sollte). 
Die blau schraffierten Flächen stellen potenziell überflutungsgefährdete Bereiche entlang der Tiefenli-
nien außerhalb von Auenbereichen dar. Hier muss mit sehr hohen Wasserständen bei Starkregen ge-
rechnet werden. 
Die gelb/rot dargestellten Bereiche sind die durch Starkregenabfluss besonders gefährdeten Bereiche 
(Fließlinien), dabei handelt es sich um Tiefenlinien, in denen es bei Starkregen zu einer Abflusskonzent-
ration kommt. 

 
Abbildung 3 Starkregen Überflutungsgefährdungskarte im Bereich der Ortslage Kettenheim 

 
Seit März 2021 sind die Starkregengefährdungskarten des Landesamtes für Umwelt öffentlich zugäng-
lich: https://wasserportal.rlp-umwelt.de/servlet/is/10081/ 
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Sie wurden als Überblicksdarstellung für ganz Rheinland-Pfalz erstellt und machen daher keine Aussa-
gen innerhalb von Siedlungsgebieten. Die Situation innerhalb der Ortslagen muss stets unter Beachtung 
der realen Verhältnisse vor Ort untersucht und eingeschätzt werden. Alle Darstellungen sind nicht 
grundstücksgenau, sondern geben lediglich Hinweise auf die ungefähre Lage abflusskonzentrierender 
Strukturen und potenzieller Überflutungsbereiche. 
Bei extremen Niederschlagsereignissen kann es auch in Bereichen zu Überflutungen kommen, für die 
in den Starkregengefährdungskarten keine Hinweise auf Abflusskonzentration zu finden sind. So kann 
es z.B. zu Rückstau und Überflutungen kommen, wenn sich unterstrom das Bachbett oder Brücken- 
und Rohrdurchlässe durch abgeschwemmtes Material zusetzen. Wege und Straßen haben häufig einen 
großen Einfluss auf das abfließende Niederschlagswasser. Durch Straßendämme kann es zum Aufstau 
kommen und durch die Straßenprofilierung zu einer Sammlung und Ableitung im Straßenraum weshalb 
häufig die Ortseingänge von Straßen und Wegen kritische Bereiche darstellen, auch wenn dies nicht in 
den Gefährdungskarten dargestellt ist.  
 
In den historischen Karten von Kettenheim fällt auf, dass die Weidas wohl ehemals im Bereich Kirch-
gasse �± Raiffeisenstr. ihren Verlauf hatte bzw. ein Mühlgraben bestand. Bis Ortseingang ist dieser auch 
noch nachvollziehbar, da das Bachflurstück zwischen Kirchgasse Nr. 37 und Nr. 39 auf die Straße trifft. 
Ein zweiter auffälliger Bereich ist der Verlauf im Bereich der Wiesenmühle, wo der Bach erst in mehrere 
Flut- und Mühlgräben aufgetrennt und nach Aufgabe der Mühlennutzung in einem deutlich südlicher 
l�L�H�J�H�Q�G�H�Q���9�H�U�O�D�X�I���Z�L�H�G�H�U���Ä�Y�H�U�H�L�Q�L�J�W�³���Z�X�U�G�H�����(�Q�W�Vprechend ist davon auszugehen, dass die Talstruktur 
vollständig überprägt ist.  

 

  

Abbildung 4 Historische Karte Kettenheim (1803 bis 1820) 

Abbildung 5 topographische Karte Kettenheim von 1965 (©GeoBasis-DE / LVermGeoRP 2021) 
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3.1 Gewässer 
 
Das einzige Gewässer in Kettenheim ist der Weidasserbach. Dieser hat bis zur Ortslage ein Einzugs-
gebiet von ca. 19,5 km².  

 
 
Teile der Ortslage liegen im gesetzlichen Überschwemmungsgebiet, die Flächen wurden nachrichtlich 
bereits deutlich vergrößert. In Abbildung 7 sind die Überflutungsflächen dargestellt, dunkelblau sind die 
festgesetzten und hellblau die nachrichtlichen Überschwemmungsgebiete.  

 
 
Besonders betroffen sind die Weidasserstraße und Raiffeisenstraße, beide liegen vollständig im Über-
schwemmungsgebiet. Weiterhin betroffen sind die Kirchgasse, Alzeyer Str. und Backhausgasse. Im 
Außengebiet kommt noch die Wiesenmühle als betroffene Bebauung hinzu. 

Abbildung 6 Gewässereinzugsgebiet Weidasserbach bei Kettenheim 

Abbildung 7 festgesetzte und nachrichtliche Überschwemmungsgebiete in Kettenheim 
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3.2 Vergangene Starkregenereignisse 
 
Der nächstgelegene Regenmesser ist die Station Alzey (215 m ü. NN). Diese liegt direkt an der Ortslage 
ca. 0,5km vom Ortszentrum entfernt (siehe Abbildung 8). 
 

 
Abbildung 8 Entfernung der DWD-Regenstation Alzey von den untersuchten Ortslagen 

 
Die stärksten Regenereignisse (gemessenen Niederschlagsmengen) der letzten Jahre traten mit 
47,5 l/m² in einer Stunde am 04.06.2021 und mit 49 l/m² über 12 Stunden in der Nacht vom 29.05.2016 
zum 30.05.2016 auf. Vom Ausmaß der Auswirkungen und Schäden wurde häufig das Gewitter am 
14.05.2017 als das Schlimmste der letzten Jahre genannt. 
 
Die in Tabelle 1 angegebenen Niederschlagshöhen wurden an Tagen gemessen, an denen es zu Schä-
den durch Starkregen gekommen ist.  
 
Tabelle 1 Niederschlagshöhen Station Alzey 

Datum Maximale Niederschlagshöhe in [mm] Jährlichkeit nach 
DWD Tag Stunde 10 min. 

29.06.2021 40,0 32,6 18,9 20-30a (10 min.) 

04.06.2021 48 47,5 19,5 50-100a (1Stunde) 
14.05.2017 21,2 21,1 8,9 3a (20 Minuten) 

30.05.2016 49 10,3 3,9 10a (12 Stunden) 
 
Bei den Messwerten vom 14.05.2017 muss beachtet werden, dass es sich bei dem Ereignis um ein 
starkes Gewitter mit großen Hagelmengen handelte und entsprechend die Abflusssituation und die 
Messwerte nicht mit anderen Regenereignissen vergleichbar sind. 
Das Regenereignis am 04.06.2021 wurde durch eine Gewitterzelle, die langsam von West nach Ost 
gezogen ist, hervorgerufen. In der Nacht vom 29.05 - 30.05.2016 lag eine Großwetterlage vor, durch 
die es zu langanhaltenden teils stärkeren Niederschlägen gekommen ist.  
Der Verlauf der beiden Ereignisse vom 30.05.2016 und 04.06.2021 ist in Abbildung 9 dargestellt. 

Wetterstation 
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Abbildung 10 Regenradar 04.06.2021 21:25 Uhr (Quelle: kachelmannwetter.com) 

 
Feuerwehrbericht: 
 
Schweres Unwetter im Kühlen Grund (15.05.2017) 
�Ä 
Eindrücke vom Unwetter am 14.05.2017 in Wahlheim, Kettenheim, Freimersheim und Esselborn. 
Zu zahlreiche Einsätze führte das gestrige Unwetter. 
Kurz nach 18 Uhr ging vor allem in und um Wahlheim, Kettenheim und Freimersheim extrem viel Hagel 
herunter, ansonsten gab es vielerorts innerhalb von 20 Minuten intensiv Starkregen. 
Die Folge, vollgelaufene Keller, überflutete Straßen und landwirtschaftliche Schäden. 
Wir unterstützten die Kameraden in Wahlheim und Freimersheim. 
Im Einsatz: 
Flonheim 71 
Alzey-Land 68 
Alzey-Land 11 

Abbildung 9 Niederschlagssummen Starkregenereignisse, Station Alzey Quelle Kachelmannwetter 

Kettenheim 
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�Ä 
 
Bei dem Unwetter handelte es sich um eine Gewitterzelle. Zu Problemen ist es in erster Linie nicht 
wegen der Niederschlagsmengen an sich gekommen, sondern weil der Hagel ein geregeltes Ablaufen 
durch zugesetzte Straßenabläufe und Rinnen verhindert hat.  
 

 
  

Abbildung 11 Fotos Feuerwehreinsatz 14.05.2017 

Abbildung 12 Radarbild 14.05.2017 18:00 Zeitpunkt Feuerwehreinsatz recht: Niederschlagssummen  
 

Kettenheim 



 

Örtliches Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept  
in der Ortsgemeinde Kettenheim  
Verbandsgemeinde Alzey-Land 

Erläuterungsbericht  

 

22 
 
D:\Projekte\2019060\40_Siwawi-Netze\11_Kettenheim\04_HW-Vorsorgekonzept\20221117_ERLA_Öhsvk_Kettenheim.Docx 

3.3 Kritische Bereiche 
 
Im Folgenden werden die Bereiche, die in Kettenheim von Starkregen oder Hochwasser betroffen sind 
und die sich aus dem Grundlagenstudium, der Ortsbegehungen und dem Bürgerworkshop ergeben ha-
ben, zusammengefasst.  
 
Am 26.08.2021 fand die erste Begehung vor Ort statt. 
 
Bei diesem Termin wurden die aus Sicht der örtlichen Vertreter relevanten Punkte besichtigt: 
 

- Kirchgasse 

- Bahnhofstraße/ Backhausgasse 

- Baugebiet Am Wöllstein / Außengebietszufluss über K26  

- Bachverrohrung / Weidasserstraße 

- Bahnentwässerung / Friedhof / L445 

- Wiesenmühle 
 
 
  

Bahnhofstraße 

Kirchgasse 

Friedhof 

Wiesenmühle 

Weidasserstr. 

Bahnentwässerung 

Abbildung 13 Überflutungsgefährdungskarte Kettenheim, kritische Bereiche 

Ortseingang 
Am Wöllstein 
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3.3.1 Kirchgasse 
 
Im Bereich der Kirchgasse fließt der Bebauung von Süden aus den Hanglagen bei Starkregen Nieder-
schlagswasser zu. Aktuell sind keine größeren Schadfälle bekannt. Das Wasser fließt über den Stra-
ßenraum ab. Im Ort ist unter anderem an einem Kellerfenster eine entsprechende Erhöhung des Licht-
schachtes vorgenommen worden, um das Zufließen von Oberflächenwasser zu verhindern (siehe Ab-
bildung 15).  
Die angrenzenden Ackerflächen haben keine Grünstreifen an den Wegen und zwischen den Feldern. 
Auch zur Bebauung gibt es nur abschnittsweise einen sehr schmalen Streifen, bei dem es sich zum 
großen Teil um Böschungsbereiche handelt. Entsprechend gibt es vor der Bebauung aktuell keinen 
Rückhalt für von den Feldern abfließendes Niederschlagswasser. 
 

 Abbildung 14 Situation Kirchgasse 

Im Bereich der Halle immer 
Probleme mit Wasser und 
Feuchtigkeit 
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Maßnahmenvorschläge: 
 
Da im Straßenraum mit oberflächlich abfließenden Niederschlagswasser gerechnet werden muss, sollte 
ein Abflussweg zum Bach freigehalten werden. Einfahrten und Zugänge sollten oberhalb des Straßen-
profiles liegen. 
Im Bereich der landwirtschaftlichen Flächen wäre die Schaffung von Grünstreifen mit Baum- und Busch-
bewuchs wünschenswert, i�Q�V�E�H�V�R�Q�G�H�U�H���X�P���Ä�+�D�Q�J�O�l�Q�J�H�Q�³���]�X���Y�H�U�N�•�U�]�H�Q�����)�O�L�H�‰�J�H�V�F�K�Z�L�Q�G�L�J�N�H�L�W�H�Q���]�X���U�H��
duzieren).  
Zusätzlich zu den Grünstreifen innerhalb der landwirtschaftlichen Flächen wäre die Schaffung eines 
Grünstreifens direkt vor dem Ort (siehe Abbildung 16) mit einem leichten Muldenprofil zur Rückhaltung 
und Versickerung sinnvoll. Hierdurch kann auch Erosionsmaterial zurückgehalten werden. Vor der Au-
ßengebietswasserfassung sollte eine Mulde mit Absetzbereich angelegt werden, wohin auch der  
Notabfluss aus dem Grünstreifen entwässern sollte. 
 

 

Abbildung 15 Objektschutz an Kellerfenster 

Abbildung 16 Maßnahmenvorschläge Bereich Starkregenfließlinie Kirchgasse 

Abschlag vom Weg in 
Mulde  

Grünstreifen wenn möglich 
verbreitern und mit Mulde / 
Wall versehen, sodass die Ent-
wässerung zum Weg verläuft 
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3.3.2 Bahnhofstraße & Backhausgasse 
 
Die Bahnhofstraße liegt wie die Kirchgasse quer zum Hang im Süden von Kettenheim. Auch hier kommt 
es bei Starkregen zu Niederschlagsabflüssen von den landwirtschaftlichen Flächen.  
 

 
 
Die größten Abflussmengen fließen dabei aktuell durch Garten und Hof zwischen den Grundstücken Nr. 
19 und Nr. 23 und von da weiter über die Backhausgasse zur Weidas. Hierbei kommt es teilweise zum 
Zufluss aus dem Straßenraum zu den Grundstücken.  
Insbesondere im Bereich der Backhausgasse Nr. 5 wurde von Überflutung und Schäden berichtet.  
 

 

Abbildung 17 potenzielle Überflutungsgefährdung und vorhandene Fließwege im Straßenraum 

Nr. 19  Nr. 23 

Nr. 38 

Nr.40 

Nr.5 

Backhausgasse 

Bahnhofstraße 

Nr.3 

Nr.4 

Nr.11 

Abbildung 18 Situation im Bereich der Backhausgasse Beispielhaft Nr. 5  

Feuchtigkeitsschäden 

Backhausgasse 

Nr. 11 

Nr. 5 

Ablauf 



 

Örtliches Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept  
in der Ortsgemeinde Kettenheim  
Verbandsgemeinde Alzey-Land 

Erläuterungsbericht  

 

26 
 
D:\Projekte\2019060\40_Siwawi-Netze\11_Kettenheim\04_HW-Vorsorgekonzept\20221117_ERLA_Öhsvk_Kettenheim.Docx 

 
 
Zwischen der Bebauung und den Ackerflächen liegen zum Teil private Gärten und ein begrünter Weg. 
Eine direkte Ortsrandbegrünung oder Rückhaltung ist nicht vorhanden (siehe Abbildung 19). 
 
Die Bebauung auf dem Grundstück Bahnhofstraße Nr. 38, welches direkt im Kurvenbereich liegt, ist 
durch eine erhöhte Einfahrt und eine Stufe vor der Haustür relativ gut gegen Zufluss aus dem Straßen-
raum geschützt, siehe Abbildung 20. 

Abbildung 19 Situation im Bereich der Starkregenfließlinien an der Bahnhofstraße  

Eine schmale Rinne und 
zwei Straßenabläufe 
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Maßnahmenvorschläge: 
 
Der Notabflussweg über die Backhausgasse zum Weidasserbach muss freigehalten werden. Tieferlie-
gende Zugänge und Einfahrten können durch Objektschutzmaßnahmen wie Schwellen geschützt wer-
den. Langfristig sollte bei der nächsten Straßenerneuerung oder einem zukünftigen Ausbau der Back-
hausgasse berücksichtigt werden, dass es sich um einen Notabflussweg handelt und entsprechend ein 
möglichst großer Abflussquerschnitt im Straßenraum baulich gesichert werden. 
Da die Straße sehr schmal mit vielen Zugängen und Zufahrten ist, sind erhöhte Bordsteine nicht sinnvoll. 
Vielmehr sollte weitestmöglich das gesamte Straßenprofil zu einem umgekehrten Dachprofil mit Mittel-
gerinne umgestaltet werden.  
 
Im Bereich der beiden Wirtschaftswege sollte eine Rückhaltung oberhalb der Ortslage geschaffen wer-
den. Am besten mit einer flachen bewachsenen Mulde als Ortsrandbegrünung, in welche das auf den 
Wegen abfließende Niederschlagswasser abgeschlagen und versickert wird, siehe Abbildung 21.  
Die landwirtschaftlichen Flächen sollten insgesamt abfluss- und erosionsmindernd bewirtschaftet wer-
den. Das Anlegen von Grünstreifen in regelmäßigen Abständen quer zum Hang wäre sinnvoll und sollte 
mindestens entlang der Wege erfolgen. 

Bahnhofstraße 

Nr. 38 

Abbildung 20 Starkregenabfluss Bereich Bahnhofstraße Nr. 38 

Prüfen, ob der Sockel 
hochwassersicher ist 
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3.3.3 Baugebiet Am Wöllstein / Außengebietszufluss über K26 (Bahnhofstraße) 
 
Der Ortslage fließt über die K26 (Bahnhofstraße) Außengebietswasser zu. Die Straße ist zum Hang 
geneigt, weshalb sie ein Gerinne bildet und nicht vom Starkregenabfluss überströmt wird.  
Vor Beginn der hangseitigen Bebauung (Bahnhofstraße Nr. 53) wird das Niederschlagswasser mittels 
zweier Einläufe gefasst und über die Kanalisation abgeleitet. Da die Dimensionierung von Kanälen plan-
mäßig nur für 3-5 jährliche Ereignisse ausgelegt ist, werden bei selteneren Ereignissen die Einläufe 
überströmt und der Oberflächenabfluss gelangt in die Ortslage. 
 

 

Abbildung 21 Maßnahmenvorschläge Bereich Hanglage Bahnhofstraße Nr. 13-37 

Abschlag vom Weg 
in eine Mulde/RRB 

Grünstreifen entlang Wirt-
schaftsweg mit Mulde / Wall 
so dass die Entwässerung in 
Richtung Osten verläuft.  

Notabflussweg über 
Bahnhofstraße -> 
langfristig Profilie-
rung anpassen 

Einläufe 

Abbildung 22 Starkregenzufluss über K26 (Bahnhofstraße) in die Ortslage 



 

Örtliches Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept  
in der Ortsgemeinde Kettenheim  
Verbandsgemeinde Alzey-Land 

Erläuterungsbericht  

 

29 
 
D:\Projekte\2019060\40_Siwawi-Netze\11_Kettenheim\04_HW-Vorsorgekonzept\20221117_ERLA_Öhsvk_Kettenheim.Docx 

 
 
Maßnahmenvorschläge: 
 
Die Bewirtschaftung der Ackerflächen oberhalb in Hanglage sollte erosions- und abflussmindernd erfol-
gen. An den Wegen sollten Grünstreifen und Kleinstrückhalt geschaffen werden. Direkt oberhalb der 
Straße und der Bebauung wäre eine Umwandlung in Grünland (aktuell Ackernutzung) sinnvoll. 
Die beiden Straßeneinläufe am Ortsrand müssen regelmäßig gereinigt werden. Mittelfristig ist hier aber 
aufgrund der schon großen vorhandenen Schäden im Bereich der Rinnsteine eine Erneuerung nötig. 
 
Bei einem Straßenumbau könnte eine Ableitung vor dem Baugebiet Am Wöllstein nach Norden zum 
Weidasserbach geschaffen werden, am besten über eine Anpassung des Straßenprofiles im Mün-
dungsbereich des Wirtschaftsweges, ggf. mit gleichzeitigem Bau einer Fahrbahnverengung oder ähnli-
chem zur Geschwindigkeitsbegrenzung. Aber selbst eine Wasserfassung mittels Gebirgseinlauf am 
Straßenrand und Ableitung in eine zu schaffende Wegseitenmulde unter der Straße ist besser als ein 
Ableiten bis zur Bebauung und dortige Fassung. 

  
 
 

Bahnhofstraße 

Am Wöllstein 

Abbildung 23 Situation Bahnhofstraße im Bereich Am Wöllstein 

Straße zum Hang geneigt, dadurch 
Sammlung und Ableitung von Au-
ßengebietswasser in die Ortschaft 

Weidas 

Abbildung 24 mögliche Ableitung von der K 26 vor der Bebauung zur Weidas 

Anlegen einer Mulde 
oder eines Kaska-
dengraben zur Ablei-
tung zum Bach 

Abschlag von Straße 
zum Bach schaffen ak-
tuell zum Hang gekippt  
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3.3.4 Bachverrohrung / Weidasserstraße 
 
Der Weidasserbach ist in Kettenheim komplett verrohrt. Der Abflussquerschnitt ist relativ hoch und die 
Weidasserstraße verläuft über der Verrohrung auf der kompletten Länge so, dass ein Notabfluss im 
Straßenraum möglich ist. Hierbei muss beachtet werden, dass die Straße keine Bordsteine etc. hat, 
daher sind Gebäude an der Weidasserstraße bei einem Abfluss im Straßenraum direkt betroffen. In der 
Verrohrung münden und verlaufen Rohre, bei welchen es zum Teil zu Verklausungen gekommen ist. 
Auch wird berichtet, dass es bei einigen Gebäuden zu Wasserzufluss bei Hochwasser kommt, weshalb 
ein Rückstau aus dem Bach vermutet wird. 

 
 

 
  

Abbildung 25 Verrohrung Weidasserbach (Einlass links, Auslass rechts) 

Sandfang  

Verklausung 

Stöcke zwischen 
Rohr und Decke 

Anprallschutz 

Weidas 

Straßenablauf 

Mauer verhindert ober-
irdischen Abfluss  

Abbildung 26 Ablaufsituation aus dem Bereich Weidasserstr. und Im Apfelgarten 
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Maßnahmenvorschläge: 
 
Die in die Bachverrohrung einmündenden Rohre sollten hydraulisch günstig eingebunden werden. Ver-
klausungen sind zu entfernen und die betroffenen Stellen so zu sichern, dass es nach Möglichkeit nicht 
mehr zur Verklausung kommen kann. Dies betrifft insbesondere das in Abbildung 25 sichtbare Rohr. 
Bei annähender Vollfüllung drückt sich aktuell Treibholz in den Schlitz zwischen Decke und Rohr. Wenn 
hier größere Äste stecken bleiben, kann es dadurch zu einer deutlich größeren Verklausung kommen, 
durch welche auch das Rohr in Mitleidenschaft gezogen werden kann. Hier ist ein Anprallschutz vorzu-
sehen, der wie an den Wänden Treibgut abgleiten lässt. 
 
Der Straßenraum über der Verrohrung muss soweit möglich freigehalten werden, so dass es bei Über-
flutung nicht zu einem zusätzlichen Aufstau kommt. Bei Straßenbaumaßnahmen ist darauf zu achten, 
dass der Straßenraum die Tiefenlinie bildet, also Niederschlagswasser sich auf der Straße sammelt und 
über diese abfließt und nicht zu den Grundstücken. Eine Erhöhung des Profils darf nicht erfolgen. 
Die Gebäude an der Weidasserstraße sind alle überflutungsgefährdet, entsprechend sind Objektschutz-
maßnahmen erforderlich, siehe hierzu Kapitel 5.1. 
Um Starkregenzufluss aus Richtung Im Apfelgarten in den Bach ableiten zu können, sollte am Ende der 
Bachverrohrung (abschnittsweise) die Mauer entfernt oder durchbrochen werden. 
 
 
3.3.5 Bahnentwässerung / L 445 / Unterlieger 
 

 

Bahnentwässerung 

Abbildung 27 Abflusssituation Weinberge und Bahnlinie nördlich von Kettenheim 

1978 vorge-
schlagenes 
RRB 
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Der Ortslage fließt von Norden aus den Hanglagen Niederschlagswasser zu. Die Straße im Apfelgarten 
hat aktuell bei Starkregen einen Niederschlagszufluss aus Richtung L445 (Trauerhalle, s. Abbildung 
29). Beim zuströmenden Niederschlagswasser handelt es sich um Oberflächenabfluss von den Hang-
lagen, welches sich beim Bahndurchlass und an der L445 sammelt und weiter in Richtung Weidasser-
bach über die Straße �ÄIm Apfelgarten�³ fließt. Die Straße ist durch ihr Profil und das Gefälle als Notab-
flussweg geeignet, aber nicht speziell hierfür baulich gesichert. 
 
Zu einem Zufluss kommt es auch über die Felder zwischen der Bebauung (an der Weidasserstraße und 
Alzeyer Straße) und der L445, da in diesem Bereich keine Ableitung durch die Straßenentwässerungs-
anlagen gewährleistet ist (s. Abbildung 32).  
 
Das Niederschlagswasser von den landwirtschaftlichen Flächen nördlich der Bahnlinie, welches aktuell 
durch die Bahnunterführung abfließt, sollte eigentlich vor dem Bahndamm durch einen Graben gefasst 
�X�Q�G���]�X�P���Ä�=�D�X�Q�I�O�|�‰�F�K�H�Q�³���D�E�J�H�O�H�L�W�H�W���Z�H�U�G�H�Q�����'�L�U�H�N�W���D�P���2�U�W�V�U�D�Q�G���Z�D�U���G�H�U���%�D�X���H�L�Q�H�V���5egenrückhaltebe-
ckens mit 280 m³ Volumen für das Einzugsgebiet südlich der Bahn vorgesehen. 
Nach Planung von 1978 sollten alle Durchlässe an der Bahn verschlossen und das Niederschlagswas-
ser von 62 ha Fläche gezielt in ein Rückhaltebecken mit 1763 m³ Volumen direkt unterhalb des Bahn-
durchlasses neben dem Zaunflößchen geleitet werden.   
 
Warum keine der Planungen umgesetzt wurde ist nicht bekannt.  

 
 

Abbildung 28 Niederschlagswasserableitung im Bereich des Bahndammes oberhalb des Friedhofs 

verbleibt anteilig 
auf dem Weg 

eigentliche 
Ableitung nicht 
funktionsfähig 
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Die Gräben neben der L445 sind z.T. nicht oder kaum vorhanden, für den Unterhalt der Gräben ist der 
Landesbetrieb Mobilität (LBM) zuständig. Die vorhandenen Abläufe im Bereich des Friedhofs haben 
keine Wasserfassung und liegen teils nicht im Bereich der Fließlinien, sodass diese einfach umströmt 
werden. Insgesamt scheint es kein Gesamtkonzept zur Entwässerung zu geben bzw. vollständig um-
gesetzt zu sein, wodurch viele einzelne Bauteile nicht funktionsfähig sind. 
 

 
 
Im Apfelgarten hat ein Anwohner seine Garage ohne Schutz vor Regenwasserzufluss in den Keller 
gebaut, aber auch so steil, dass die Einfahrt nicht oder kaum befahrbar ist. Diese wurde per Objekt-
schutzmaßnahmen �Q�L�F�K�W���Q�X�U���P�R�E�L�O���E�]�Z���� �G�X�U�F�K���D�X�W�R�P�D�W�L�V�F�K�H���6�\�V�W�H�P�H�����V�R�Q�G�H�U�Q���G�D�X�H�U�K�D�I�W���Ä�Y�H�U�V�F�K�O�R�V��
�V�H�Q�³�����V����Abbildung 31). 

L445 

Friedhofs-
mauer 

Steile Böschung 
kein / kaum Graben, 
dieser läuft einfach 
aus 

Wenig bis nicht funktionsfä-
hige Abläufe im Kreuzungs-
bereich beim Friedhof 

Abbildung 29 Situation Kreuzung L445 mit K25 am Friedhof 

L445 

Kettenheim Verteilerkästen 
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